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Der Vorsitzende, Landrat Dr. Legler, eroffnet die Sitzung und begrif3t alle Anwesenden. Der
Vorsitzende stellt fest, dass die Ladung zur Sitzung form- und fristgerecht versandt wurde. Die
Beschlussfahigkeit ist gegeben. Antrage zur Tagesordnung werden keine gestellt.

OFFENTLICHE SITZUNG

1. Bericht des Landrats

Neuer Kinderarztsitz in MOmbris

Erfreulicherweise konnte der neu geschaffene Kinderarztsitz in Mémbris schnell und reibungs-
los besetzt werden. Der Zulassungsausschuss der KVB hat Mitte September unter mehreren
Bewerberinnen und Bewerbern Kinderarztin Dr. Katharina Zenglein ausgewahlt. Frau Dr. Zeng-
lein plant ihre Praxis zum 01.01.2025 gegeniber des Marktplatzes in Mémbris einzurichten.

Ein groRer Dank geht an unser starkes Netzwerk von engagierten Arztinnen und Arzten sowie
medizinischen Einrichtungen, die durch ihre enge Zusammenarbeit dazu beigetragen haben,
diese Stelle so schnell zu besetzen. Die Offnung des Teilgebietes in der eigentlich liberversorg-
ten Region, wie es in unserem Fall geschehen ist, ware ohne die Zusammenarbeit und unsere
Beharrlichkeit sowie die fundierten Datengrundlagen, die durch unsere GesundheitsregionP!s
erarbeitet wurden, nicht moglich gewesen.

Kreisratin Papachrissanthou merkt an, dass die Kinderarztpraxis zunachst in das Rathaus der
Gemeinde Mo6mobris einzieht

Der Sozialausschuss nimmt den Sachverhaltsvortrag zur Kenntnis.

Bericht des Geschaftsfihrers des Jobcenters Landkreis Aschaf-
fenburg

Landrat Dr. Legler Ubergibt das Wort an Herrn Kempf vom Jobcenter Landkreis Aschaffenburg,
der anhand der als Anlage 1 beigefligten Prasentation berichtet.

Zu den Fragen, Hinweisen und Anmerkungen der Kreisratinnen Hartl, Ludwig und dem Kreis-
rat Pistner nehmen Herr Kempf, Herr Weis und Landrat Dr. Legler Stellung.

Der Sozialausschuss nimmt den Sachverhaltsvortrag zur Kenntnis.
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Haushalt 2025 fiir die kommunalen Leistungen nach dem SGB Il -
3. Grundsicherung fur Arbeitssuchende, Sozialhilfe nach dem SGB XlI
und andere soziale Leistungen

Herr Tobias Weis informiert anhand der als Anlage 2 beigefligten Préasentation die Anwesenden
Uber folgenden Sachverhalt.

Allgemeine Entwicklungen

Die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen ergibt fiir 2025 unveranderte Regelséatze im Ver-
gleich zum Vorjahr. Da die Inflation gesunken ist, missten grundséatzlich die Regelséatze sogar
sinken. Aufgrund der Besitzschutzregelung des § 28a Abs. 5 SGB XII sind allerdings die einmal
gewahrten Betrdge mindestens beizubehalten, so dass unveranderte Betrage fortgewahrt wer-
den. Der neuen Verordnung zur Fortschreibung hat auch der Bundesrat zwischenzeitlich zuge-
stimmt.

Dennoch ist auch im Kalenderjahr 2025 von einem Anstieg der Ausgaben bei den Sozialleistun-
gen auszugehen. Hierfur sind in erster Linie gestiegene Fallzahlen sowie weiterhin vorhandene
zusatzlichen Ausgaben fur Gefliichtete Menschen aus der Ukraine ausschlaggebend. So ist
insbesondere bei der Krankenhilfe im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt ein héherer Ansatz
erforderlich.

Weiterer Grund fur erhéhte Ansatze sind die steigenden Grenzwerte fir die Angemessenheit
der Unterkunftskosten im Landkreis. Seit August 2023 (Beschluss des Sozialausschusses vom
03.07.2023) orientieren sich im Landkreis die Grenzwerte an den Hochstbetrdgen nach § 12
Wohngeldgesetz. Diese Hochstwerte werden gemal3 § 43 Abs. 1 WoGG zum 01.01.2025 fort-
geschrieben und sehen eine Steigerung der Hochstbetrdge um ca. 4 % vor, was sich entspre-
chend auf die Grenzwerte der angemessenen Unterkunftskosten nach dem SGB XlI auswirkt.

Die Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen fur
Unterkunft und Heizung fur 2024 und 2025 ist zum 10.07.2024 in Kraft getreten.

Danach erstattet der Bund dem Landkreis flir die Wahrnehmung Ubertragener Aufgaben im Ka-
lenderjahr 2024 insgesamt 69,5 % der Kosten der Unterkunft (KdU) fir die Grundsicherung
nach dem SGB Il. Abgegolten sind damit pauschal die Bundesbeteiligung an den KdU, den In-
tegrationskosten der Kommunen, den Ausgaben fir die Bildungs- und Teilhabeleistungen und
die fliichtlingsbedingten kommunalen Belastungen im SGB Il fiir anerkannte Fliichtlinge. Fur
2025 ist eine Bundeserstattung i. H. v. ebenfalls 69,5 % der KdU vorgesehen.

Bei der Erstattungsquote von 69,5 % flir 2025 handelt es sich hierbei zunachst um einen vorlau-

figen Erstattungssatz, welcher erst Mitte 2025 endgiiltig festgesetzt wird und daher noch
schwanken kann.

Haushaltsentwicklung 2024

Zum Stichtag 31.10.2024 wurden laufende Leistungen nach dem SGB XII in 892 Grundsiche-
rungsfallen und in 138 HLU-Fallen gewahrt.

Es wird derzeit insgesamt mit einer Fallzahlensteigerung im Umfang von etwa 60 Fallen ge-
rechnet.

Die Brennstoffbeihilfen 2024/25 fiur die Heizperiode ab Oktober 2024 wurden neu festgesetzt.
Fur Haushalte, die nicht an eine Zentralheizung angeschlossen sind und noch die herkdmmili-
che Ofenheizung benutzen, sind Obergrenzen fir den angemessenen Heizungsbedarf zu
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ermitteln. Der Bedarf fur die Heizungshilfen wurde anhand der abstrakt angemessenen Woh-
nungsgrofRen und den aktuellen Verkaufspreisen bemessen. Dabei wurde zwischen den Brenn-
stoffen ,Heizol, Braunkohle und Brennholz“ differenziert.

Die neuen Richtwerte sind in der Anlage dargestellt.

Haushaltsplanung fir das Jahr 2025

Die Ansatze basieren auf den hochgerechneten Einnahme- und Ausgabezahlen zum
30.06.2024 sowie entsprechenden geschéatzten Aufschlagen fir die zu erwartenden Mehraus-
gaben. Der fur das Jahr 2025 geplante Nettoaufwand des Landkreises bei der Sozialhilfe und
den besonderen sozialen Angelegenheiten sowie des SGB Il beziffert sich auf insgesamt
9.378.600 €.

1. SGB I, Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

Im Bereich der Grundsicherung fur Arbeitssuchende sind Bruttoausgaben in Hohe von
18.258.100 € zu veranschlagen.

Nach Abzug der Einnahmen, die fast ausschlie3lich aus der Bundeserstattung zufliel3en, be-
ziffert sich der erwartete kommunale Nettoaufwand auf voraussichtlich 6.527.900 €.

2. SGB XIl, Hilfe zum Lebensunterhalt

Fur die HLU wurde ein Nettoaufwand i. H. v. 1.303.000 € beplant. Dabei wurde insbesondere
bertcksichtigt:

¢ Anhebung der Richtwerte fiir die angemessenen Unterkunftskosten
e weitere Steigerung der Fallzahlen

3. SGB XIll, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bei der Grundsicherung werden Bruttoausgaben i. H. v. 10.253.000 € prognostiziert. Auch
hier sind durch anzunehmende Fallzahlensteigerungen und erhdhte Unterkunftskosten
Mehrausgaben zu erwarten.

Nachdem der Bund den Kommunen den Aufwand fir die Grundsicherung komplett erstattet,

fallt fir den Landkreis fur diese Leistungen kein Aufwand an. Samtliche Auszahlungen stel-
len insofern nur einen durchlaufenden Posten dar.

4. SGB Xll, Krankenhilfe

Nicht in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versicherte Hilfeempfanger
werden Uber die gesetzliche Krankenversicherung (im Rahmen der sogenannten Quasiversi-
cherung) verwaltet. Die hierfiir anfallenden Kosten erstattet der Landkreis den Krankenkas-
sen zuzuglich einer Verwaltungsgebuhr. Fiur diese Hilfen ist ein Nettoaufwand von 512.000 €
einzuplanen. Der Ansatz war im Vergleich zum Vorjahr deutlich anzuheben, da eine signifi-
kante Steigerung fur Krankenhilfen insbesondere im Rahmen der Ukrainekrise im nichtstati-
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onaren Bereich in 2024 festzustellen ist. Derzeit befinden sich ca. 200 Personen aus der Uk-
raine im Leistungsbezug nach dem SGB XII.

5. SGB XII, Hilfen in sonstigen besonderen Lebenslagen

Bei den Hilfen in sonstigen besonderen Lebenslagen ist ein Nettoaufwand i. H. v. 35.000 €
zu erwarten. Diese Kosten fallen z.B. an fir das ambulant betreute Wohnen fir Personen mit
besonderen sozialen Schwierigkeiten und fir die Sicherstellung des Wohnraumes von Haft-
lingen wahrend einer kurzen Haftzeit.

6. Bildungs- und Teilhabeleistungen

Fur Bildung und Teilhabe im Bereich des BKKG und des SGB Xl (z. B. fur Wohngeldbezie-
her, KiZ, HLU, Grundsicherung nach SGB XllI) sind Ausgaben in Hohe von 469.000 € einzu-
planen. Das Jobcenter rechnet mit Leistungen fur die Bildung und Teilhabe i. H. v. 912.500

€. Somit stellt der Landkreis Mittel in H6he von 1.381.500 Euro bereit, um bedirftige Kinder
in den Bereichen Bildung und Teilhabe zu unterstiitzen. Der Bund beteiligt sich an den BuT-
Leistungen pauschal tiber einen Zuschlag zur KdU-Erstattungsquote.

7. Forderung der freien Wohlfahrtspflege und freiwillige Leistungen

In diesem Bereich sind Ausgaben in Hoéhe von 581.300 € zu erwarten. Wesentliche Ausga-
bepositionen sind die Kosten fiir den Betrieb der Schuldnerberatungsstelle, der Kostenanteil
des Landkreises fiur das Frauenhaus und die Fachberatungsstelle des Sefra e. V., die Mit-
tel fur die Fahrkostenzuschiisse an die Besucher des Kaufhauses ,Grenzenlos” sowie des
Pflegestitzpunktes des Landkreises.

Die Ausgabensteigerung im Vergleich zu 2024 resultiert im Wesentlichen aus der ab 2025
geplanten Erstellung des Aktionsplans flir Menschen mit Behinderung, welche unter Einbe-
ziehung eines externen Instituts durchgefihrt wird.

Die einzelnen Positionen sind in der Anlage Soziale Hilfen fur Wohlfahrtsverbande/freiwillige
Leistungen dargestellt.

Es erfolgt eine rege Diskussion unter den Kreisraten zu den freiwilligen Leistungen im Hinblick
auf die angespannte finanzielle Situation des Landkreises.

Zu den Fragen, Hinweisen und Anmerkungen der Kreisrate nehmen Herr Landrat Dr. Legler,
Herr Weis und Herr Kempf Stellung.

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss beschlief3t die Haushaltsplanung 2025 fir die Grundsicherung fur
Arbeitsuchende nach dem SGB Il, Sozialhilfe nach dem SGB Xll und andere besondere
Sozialleistungen (Teilhaushalte Kostenstellen 2410 und 2420) mit einem Nettoaufwand i.
H. v. 9.378.600 €.

Abstimmungsergebnis:
12 : 2
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Einfihrung einer Férderung zur Qualifizierung von Berufsbetreue-
rinnen und Berufsbetreuern

Frau Gast-Cramer informiert anhand der als Anlage 3 beigefligten Prasentation die
Anwesenden Uber folgenden Sachverhalt.

Sachverhalt:

Wenn eine (volljahrige) Person aufgrund von Krankheit oder Behinderung ihre rechtlichen Ange-
legenheiten ganz oder teilweise nicht mehr selbst wahrnehmen kann (81814 BGB) und andere
Hilfen nicht ausreichend sind oder nicht installiert werden kénnen, muss ein rechtlicher Betreuer
fur die betroffene Person bestellt werden.

Durch den demografischen Wandel verandern sich auch im l&ndlichen Raum die Strukturen, in
dem bisher das System ,familidre Unterstitzung“ noch viele hilfebedurftige Personen aufgefan-
gen hat. Es steigt der Bedarf an fremder Hilfe im Alter oder im Krankheitsfall, bedingt durch die
Zunahme der &lteren Bevolkerung und dem zunehmenden Wegfall familidrer Netzwerke und
der dadurch nicht mehr vorhandenen Unterstiitzung in Wohnortnahe u.a. durch Wegzug der
jungeren Generationen und die Berufstéatigkeit der Frauen in den Familien, die friher oft den
Bedarf fast selbstverstandlich gedeckt haben.

Gleichzeitig steigt das Aufkommen an psychischen Erkrankungen in der Bevdlkerung in den
letzten Jahren enorm. Der Krankheit geschuldet entstehen schwierige, zeitaufwendige und
komplexe Regel- und Hilfebedarfe, die die Angehoérigen und Personen aus dem sozialen Um-
feld uberfordern, so dass diese haufig die Ubernahme der rechtlichen Betreuung ablehnen.

Wird in solchen Féllen die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung notwendig, ist es im Rahmen
des gerichtlichen Verfahrens nach 811 des Betreuungsorganisationsgesetzes (BtOG) Aufgabe
der Betreuungsbehdrde, eine geeignete Betreuerin oder einen geeigneten Betreuer vorzuschla-
gen.

Findet sich diese Person nicht auf ehrenamtlicher Basis im Umfeld, im Freundes- und Bekann-
tenkreis oder im nachbarschaftlichen Kontext der auf Hilfe angewiesenen Person, wird es not-
wendig, eine Berufsbetreuerin oder einen Berufsbetreuer einzusetzen. Findet die Betreuungs-
behorde keine Berufsbetreuerin oder keinen Berufsbetreuer fur die Ubernahme der Betreuung,
muss die Betreuungsbehorde als Ausfallbirge selbst die Betreuung tibernehmen.

Die oft langwierige Suche einer geeigneten Betreuerin oder eines geeigneten Betreuers fuhrt
auf Seiten der Betreuungsbehorde zur Bindung von Arbeitskraften, die zur Erfillung anderer
Aufgaben im Rahmen des gesetzlichen Auftrags gebraucht wirden. In der Konsequenz entsteht
ein Mehrbedarf an Fachpersonal.

Mit Inkrafttreten des BtOG am 01.01.2023 ist auch fur Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer
eine Anderung in den Voraussetzungen fur deren Tétigkeit eingefiihrt worden. Sie miissen sich
vor Aufnahme der Tatigkeit jetzt einem Registrierungsverfahren bei der Stammbehdérde (Behor-
de, in deren Zustandigkeitsbereich sich der Sitz der Berufsbetreuerin, des Berufsbetreuers be-
findet oder errichtet werden soll) unterziehen und hierzu einen Sachkundenachweis erbringen.
Hierzu mussen elf Module mit insgesamt 270 Zeitstunden absolviert werden (z.B. zu den The-
men Berichts-, Auskunfts- und Mitteilungspflichten, Sozialrecht, Grundwissen zu psychischen
Erkrankungen oder Unterbringung und arztliche Zwangsmalflinahmen). Je nach Grundqualifika-
tion durch vorherige Berufsausbildungen oder Studium muss eine Anwarterin, ein Anwarter alle
Module oder nur einen Teil der Module absolvieren und nachweisen. Entsprechend entstehen
der Person Kosten von mehreren Hundert Euro bis aktuell max. 5000 Euro bevor die Tatigkeit
als Berufsbetreuerin oder Berufsbetreuer begonnen werden darf.
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Da im Landkreis Aschaffenburg die Betreuungszahlen in den letzten Jahren stetig steigen, der
demografische Wandel und die Komplexitat der Falle zur Abnahme ehrenamtlich tbernomme-
ner Betreuungen fiihrt und die Zahl der registrierten Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer
durch Eintritt in den Ruhestand und durch zu geringe Bewerberzahlen (u.a. aufgrund des neu
eingefuihrten Registrierungsverfahrens mit beschriebenem Aufwand und entstehenden Kosten)
sinkt, fuhrt dies dazu, dass nicht mehr gentigend Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuern zur
Deckung des Bedarfs zur Verfiigung stehen.

Daher muss den, tiber kurz oder lang notwendig werdenden Ubernahmen von Behordenbetreu-
ungen entgegengewirkt werden.

Geschehen kann dieses durch die Einfihrung einer Forderung der Qualifizierung von Berufsbe-
treuerinnen und Berufsbetreuer, also der Ubernahme der Kosten des Sachkundenachweises
nach Prifung der Geeignetheit der Bewerberin, des Bewerbers bis zur maximalen Hohe von
5000 Euro, verbunden mit einer Verpflichtung fur einen zu definierenden Zeitraum und eine
festzulegende Zahl an zu Gbernehmenden Betreuungen. Hier ist pro Jahr von ca. 3-5 Férderun-
gen auszugehen, also einer maximal in den Haushalt einzustellenden Summe von 15.000 Euro.
Dabei geht man davon aus, dass nicht alle Bewerberinnen und Bewerber alle Module absolvie-
ren missen. Gewinnt der Landkreis durch die Ubernahme der Kosten neue Berufsbetreuerin-
nen und Berufsbetreuer, die sich im Rahmen der Férderung fur mehrere Jahre verpflichten eine
gewisse Mindestzahl an Betreuungen fur Landkreisbewohnerinnen und Landkreisbewohner zu
fuhren, kann der Ubernahme von Behoérdenbetreuungen entgegengewirkt werden. Gewinnt der
Landkreis Aschaffenburg durch diese MalBhahme z.B. drei Berufsbetreuerinnen oder Berufsbe-
treuer pro Jahr, kdnnen langfristig mehrere Hundert Landkreisbewohnerinnen und Landkreis-
bewohner von einer Berufsbetreuerin oder einem Berufsbetreuer im Bedarfsfall vertreten wer-
den.

Entsprechend der seit vielen Jahren bestehenden Kooperation der Betreuungsbehorden in der
Region | Bayerischer Untermain soll nun mit der Einfihrung einer Férderung genannten Prob-
lemen entgegengewirkt werden, um auf Dauer Menschen mit einen Bedarf an rechtlicher Be-
treuung Unterstitzung bieten zu kdnnen. Auch die Verwaltungen der Stadt Aschaffenburg und
des Landkreises Miltenberg stimmen sich aktuell mit den zustandigen Ausschiissen und Gremi-
en hierzu ab.

Kreisratin Ludwig bittet um Erlauterung wozu die Férderung nétig sei, da die Berufsbetreuer
nach entsprechender Qualifikation eine Vergitung erhalten.

Frau Gast-Cramer erklart, dass Berufsbetreuer hohe Nebenkosten tragen mussen beispiels-
weise private Versicherungen, Rentenbeitrage, Fahrtkosten, monatlich 120,00 € fir Programm-
kosten und ohne Berufsbetreuer muss die Betreuungsbehorde diese Arbeit tbernehmen.

Herr Weis merkt an, dass die Betreuungsbehdrde keine gerichtliche Vergitung in Anspruch
nehmen kann und das Landratsamt somit volle Lohnkostensteigerung hétte.

Landrat Dr. Legler macht deutlich, dass wir Menschen unterstiitzen méchten, die eine Qualifi-
kation anstreben, damit vom Landratsamt kein Personal hierfir

gestellt werden muss, da dies nicht darstellbar ware. Zudem besteht durch die Bezuschussung
eine Verpflichtung fur den Zeitraum von 5 Jahren 60 % ihrer Betreuungen fur den Landkreis
Aschaffenburg zu tbernehmen.

Kreisratin Frau Grabner weist darauf hin, dass die Verpflichtung verankert werden muss.

Zu den weiteren Fragen, Hinweisen und Anmerkungen der Kreisratin Fuchs und dem Kreisrat
Pistner nehmen Herr Landrat Dr. Legler, Frau Michna und Frau Gast-Cramer Stellung.
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Beschlussvorschlag:

Die Landkreisverwaltung empfiehlt daher dem Sozialausschuss, dass dieser die Land-
kreisverwaltung ermdachtigt, zusammen mit den beiden Verwaltungen der Region |- Baye-
rischer Untermain (Stadt Aschaffenburg und Landkreis Miltenberg) eine Vereinbarung
zur Forderung der Qualifizierung von Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuern zu
schlielRen, die Anfang 2025 in Kraft tritt.

Abstimmungsergebnis:
14 :0

5. Bericht zur Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes

Frau Emmerich informiert anhand der als Anlage 4 beigefligten Prasentation die Anwesenden
Uber die Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes.

Der Sozialausschuss nimmt den Sachverhaltsvortrag zur Kenntnis.

6. Jahresrickblick der Gesundheitsregion+

Frau Gabel informiert anhand der als Anlage 5 beigefligten Prasentation die Anwesenden Uber
folgenden Sachverhalt.

Sachverhalt:

Im Rahmen der Sitzung stellt Frau Gabel aktuelle Themen und Projekte aus dem Netzwerk vor.

Um den zukinftigen Herausforderungen im Bereich Gesundheit gewachsen zu sein, findet in
der Gesundheitsregion®s Landkreis und Stadt Aschaffenburg seit Mai 2021 eine Vernetzung
regionaler Akteurinnen und Akteure des Gesundheitswesens statt. Durch diese gezielte Vernet-
zung und Kooperation der Akteurinnen und Akteure sollen langfristig innovative Lésungsansat-
ze im Gesundheitswesen etabliert werden, die eine nachhaltige Verbesserung fir die Burgerin-
nen und Blrger des Landkreises und der Stadt Aschaffenburg erméglichen.

Die Arbeit in der GesundheitsregionP“s konzentriert sich auf drei zentrale Pflichthandlungsfelder:
Gesundheitsforderung und Préavention, Gesundheitsversorgung und Pflege.

Der Sozialausschuss nimmt den Sachverhaltsvortrag zur Kenntnis.

7. Verschiedenes

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorgetragen werden, beendet der Vorsitzen-
de, Landrat Dr. Legler die 6ffentliche Sitzung um 15:52 Uhr.
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Ende der 6ffentlichen Sitzung: 15:52 Uhr

Dr. Alexander Legler Michaela Bang
Landrat SchriftfGhrer/in

11. Sitzung des Sozialausschusses vom 14.11.2024 Seite 11 von 11



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_Text2
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_TEXT3
	Sachverhalt
	Betreff
	Vorlage
	Berichterstatter
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

